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Aus dem Militar-Amtsblatt

Anderung von Ziff. 413 V.R.

Der Bundesrat hat am 28. Dezember 1951 mit Rickwirkung ab 1. September
1951 die militarische Belegung der zu requirierenden Fahrzeuge von der General-
stabsabteilung auf die Abteilung far Heeresmotorisierung tbertragen. Obwohl
diese Anderung unsern Dienst direkt nicht beriihrt, wollen wir sie hier bekannt
geben. Die ersten zwei Worte von Ziff. 413 V.R. ,,Die Generalstabsabteilung™ sind
durch die Worte ,,Die Abteilung fiir Heeresmotorisierung™ zu ersetzen.

(Schweiz. Militdramtsblatt Nr. 6 vom 15. Nov. 51.)

Neue militarische Vorschriften

Gleichzeitig mit der Einfithrung der neuen Truppenordnung hat der Bundes-
rat am Ende des abgelaufenen Jahres eine ganze Reihe mulitdrischer Vorschriften
erlassen, iiber welche die Tagespresse teilweise schon ausfihrlich orientiert hat.
So hat er zum Beispiel die Dienstleistungen im Jahr 1952 festgelegt,
soweit dies nicht schon durch frithere Erlasse geschehen ist. In Anpassung an
die neue Beférderungsverordnung ist auch die Ausbildung zum Unteroffi-
zier und Offizier teilweise neu geregelt worden, besonders fiir dic Feldweibel
(Einfiithrung einer Feldweibelschule von dreizehn Tagen), gewisse Spezialisten
und die Offiziersanwirter der neuen Luftschutztruppe.

Auf den 1. Januar 1952 ist auch eine neue Bekleidungsverordnung
herausgegeben worden. Fiir uns von besonderer Bedeutung ist die Genehmigung,
welche der Bundesrat einer Verordnung tiber militdrische Requisi-
tionen erteilt hat, welche Neuordnung sich auf die im Falle eines Aktivdienstes
zu requirierenden beweglichen und unbeweglichen Sachen erstreckt. Ein Bundes-
ratsbeschluss iiber die besondere Fachausbildung von Unteroffi-
zieren und Soldaten regelt diese Ausbildung fiir Waffen- und Geschiitz-
mechaniker, Motor- und Geridtemechaniker aller Kategorien, Sattler, Spezialisten
des Sanititsdienstes usw.

Auch das aus dem Jahr 1927 stammende Reglement ,Felddienst™ soll durch
ein neues Reglement tiber die Truppenfihrung ersetzt werden, von
dessen Entwurf der Bundesrat in einer seiner letzten Sitzungen Kenntnis genom-
men hat. Einzig tber die Revision des Dienstreglementes hat man
schon lange nichts mehr gehort.

Und fast wiren wir noch mit einer Vorschrift beglickt worden, die den
Verpilegungsdienst ganz besonders angegangen wire: Im Zusammenhang mit der
Stiitzungsaktion im Betrag von nicht weniger als 13,5 Millionen Franken fiir den
welschen Wein war — wie wir einer Tageszeitung entnehmen — aus dem Munde
des Kommissionsreferenten zu vernehmen, dass, wenn auch nur hypothetisch,



	Aus dem Militär-Amtsblatt

